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Liebe Mandanten, 

wir freuen uns Ihnen heute die erste Ausgabe unseres Mandantenrundschreibens im Jahr 2017 mit den neusten Tipps und Änderungen im Steuerrecht zusenden 

zu dürfen. 

 

Sollten Sie unsere Informationen zukünftig lieber per E-Mail erhalten wollen oder einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch wünschen, rufen Sie uns unter 

der 09971 / 85190 an oder schreiben Sie uns eine Mail an cham@jgp.de. 

 

Mit den besten Grüßen 

Ihre Sozietät Jürgen Geiling & Partner 

 

 

 

 

Aufwendungen für „ähnliche Zwecke“ 
 

Gartenparty mit Geschäftsfreunden 

Bestimmte Aufwendungen wie z. B. für Jagd oder Fischerei, für Segeljachten 

oder Motorjachten sowie für „ähnliche Zwecke“ und für die hiermit 

zusammenhängenden Bewirtungen dürfen den Gewinn nicht mindern – also nicht 

als Betriebsausgaben angesetzt werden. 

 

Unter den Begriff der Aufwendungen für „ähnliche Zwecke“ fallen Aufwendungen, 

die der sportlichen Betätigung, der Unterhaltung von Geschäftsfreunden, der 

Freizeitgestaltung oder der Repräsentation des Steuerpflichtigen dienen. Der 

Begriff erfasst auch Aufwendungen, die ausschließlich der Unterhaltung und 

Bewirtung der Geschäftsfreunde dienen. 

 

Betriebsausgaben für die Bewirtung und Unterhaltung von Geschäftsfreunden im 

Rahmen eines Gartenfestes fallen aber nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 

(BFH) in seiner Entscheidung vom 13.7.2016 nicht zwingend unter dieses 

Abzugsverbot. 

 

Im entschiedenen Fall veranstaltete eine Rechtsanwaltskanzlei in mehreren 

Jahren sog. „Herrenabende“ im Garten des Wohngrundstücks des 

namensgebenden Partners, bei denen jeweils bis zu 358 Gäste für 

Gesamtkosten zwischen 20.500 € und 22.800 € unterhalten und bewirtet wurden.  

 

Nach der Entscheidung muss sich – für die Nichtanerkennung der Aufwendungen 

als Betriebs-ausgaben – aus der Veranstaltung und ihrer Durchführung ergeben, 

dass Aufwendungen für eine überflüssige und unangemessene Unterhaltung und 

Repräsentation getragen werden. Die bloße Annahme eines Eventcharakters 

reicht hierfür nicht aus, da die unter das Abzugsverbot fallenden Aufwendungen 

für „ähnliche Zwecke“ wie bei den Regelbeispielen „unüblich“ sein müssen. Dies 

kann aufgrund eines besonderen Ortes der Veranstaltung oder der Art und Weise 

der Unterhaltung der Gäste der Fall sein.  

 

Der BFH verwies die Sache an das Finanzgericht zurück, das nun prüfen muss, 

ob sich die Art und Durchführung der „Herrenabende“ von „gewöhnlichen 

Gartenfesten“ abheben und mit der Einladung zu einer Segelregatta oder 

Jagdgesellschaft vergleichbar sind. 

 

BFH-PM Nr. 72/2016 v. 30.11.2016, BFH-Urt. v. 13.7.2016, VIII R 26/14 (DW20170114) 
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Erbschaftsteuer des überlebenden Partners 

einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft 

 

Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 

30.8.2016 ist es verfassungsrechtlich nicht zu 

beanstanden, dass der überlebende Partner einer 

nicht ehelichen Lebensgemeinschaft erbschaft-

steuerrechtlich nicht wie ein Ehegatte oder 

eingetragener Lebenspartner in Steuerklasse I fällt 

und ihm auch kein Freibetrag zusteht. Das 

Grundgesetz (GG) gebietet keine Gleichbehand-

lung zwischen Ehen und eingetragenen 

Lebenspartnerschaften nach dem Lebenspartner-

schaftsgesetz einerseits und nicht ehelichen 

Lebensgemeinschaften andererseits.  

Die erbschaftsteuerrechtliche Ungleichbehandlung 

von Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern 

war mit dem GG unvereinbar, denn eingetragene 

Lebenspartner wie Ehegatten leben in einer auf 

Dauer angelegten, rechtlich verfestigten 

Partnerschaft mit rechtlich verbindlicher 

Verantwortung für den Partner. Eine solche rechtlich 

verfestigte, zur erbschaftsteuerrechtlichen 

Gleichbehandlung mit Ehegatten und 

eingetragenen Lebenspartnern zwingende 

Partnerschaft besteht zwischen Partnern einer nicht 

ehelichen Lebensgemeinschaft nicht. Anders als 

Ehegatten, eingetragene Lebenspartner und 

Verwandte in gerader Linie sind sie einander auch 

nicht zum Unterhalt verpflichtet. 

 

BFH-Beschl. v. 30.8.2016 – II B 100/15 (DW20170107) 

 

Rente 
 

Neue Regelungen durch die Flexi-Rente 
 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 25.11.2016 

grünes Licht für die sog. Flexi-Rente gegeben. 

Dadurch können Arbeitnehmer vom kommenden Jahr 

an flexibler in die Rente einsteigen, kürzer treten oder 

länger arbeiten. Das Gesetz schafft eine neue 

Teilrente und ermöglicht sie mit Teilzeitarbeit zu 

kombinieren.  

 

TEILZEIT OHNE EINBUSSEN:  

Steuerpflichtige, die mit 63 Jahren in Teilrente gehen, 

dürfen künftig mehr hinzuverdienen. Bislang drohten 

drastische Kürzungen von bis zu 2/3, wenn der 

Hinzuverdienst mehr als 450 € im Monat betrug. Ab 

Juli 2017 können Rentnerinnen und Rentner 6.300 € 

jährlich anrechnungsfrei hinzuverdienen. Darüber 

liegende Verdienste werden zu 40 % auf die Rente 

angerechnet.  

 

RENTNER ALS MINIJOBBER:  

Minijobber, die bis 450 € im Monat verdienen, sind 

grundsätzlich rentenversicherungspflichtig. 

Altersvollrentner sind davon ausgenommen und 

rentenversicherungsfrei. Das ändert sich ab 1.1.2017 

mit dem Gesetz zur Flexi-Rente. Künftig sind 

Altersvollrentner, die einer Beschäftigung nachgehen, 

nur noch nach Erreichen der Regelaltersgrenze 

rentenversicherungsfrei. 

 

WEITERARBEIT SOLL SICH LOHNEN:  

Auch das Arbeiten über das normale Rentenalter 

hinaus soll sich mehr lohnen. Wer eine vorgezogene 

Vollrente bezieht und trotzdem weiterarbeitet, erhöht 

durch die anhaltende Beitragszahlung künftig seinen 

Rentenanspruch.  

 

 

BESSERE ABSICHERUNG DES VORZEITIGEN 

RENTENEINTRITTS: 

Versicherte sollen früher und flexibler zusätzliche 

Beiträge in die Rentenkasse einzahlen können, um 

Rentenabschläge auszugleichen und einen 

vorzeitigen Renteneintritt besser abzusichern.  

 

ATTRAKTIVITÄT FÜR UNTERNEHMER ERHÖHT:  

Der bisher anfallende gesonderte Arbeitgeberbeitrag 

zur Arbeitslosenversicherung für Beschäftigte, die 

die Regelaltersgrenze erreicht haben und somit 

versicherungsfrei sind, entfällt für 5 Jahre. Darüber 

hinaus entfällt bei einer Weiterbildungsförderung in 

Betrieben mit weniger als 10 Beschäftigten das 

Erfordernis einer Kofinanzierung der 

Weiterbildungskosten durch den Arbeitgeber, um 

den Anreiz für die berufliche Weiterbildung in 

Kleinstunternehmen zu erhöhen. 

 

STÄRKUNG DES EHRENAMTES:  

In einer Entschließung fordert der Bundesrat, 

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche 

Tätigkeiten grundsätzlich nicht als Einkommen 

anzurechnen. Ansonsten käme es zu einer 

unzumutbaren Kürzung von vorzeitigen Alters- und 

Erwerbsminderungsrenten. Zurzeit sorgt noch eine 

Übergangsregelung dafür, dass 

Aufwandsentschädigungen noch bis zum 30.9.2017 

nicht als Hinzuverdienst erfasst werden, es sei denn, 

es liegt eine Zahlung für einen konkreten 

Verdienstausfall vor. 

 

BR-PM v. 25.11.2016, BT-Drs. 18/9787 (DW20170112) 

 

Unterrichtsleistungen 
 

Umsatzsteuerfrei 
 

Ein für den Besucherdienst des Deutschen 

Bundestags tätiger Dozent ist mit seinen Führungen 

und Vorträgen umsatzsteuerfrei. Diese 

Steuerfreiheit kann unter unmittelbarer Berufung auf 

die Mehrwertsteuersystemrichtlinie in Anspruch 

genommen werden. 

Nach deutschem Recht wären diese Leistungen 

nicht steuerfrei. Die entsprechende 

Befreiungsvorschrift ist auf Schul- und 

Hochschulunterricht beschränkt. Die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union schließt auch andere 

Tätigkeiten ein, wenn hier Kenntnisse und 

Fähigkeiten vermittelt werden, die nicht den 

Charakter reiner Freizeitgestaltung haben. 

 

Art. 132 Abs. 1 Buchst. i MwStSystRL. § 4 Nr. 21 UStG. BFH, Urt. v. 

10.08.2016, V R 38/15, DStR 2016, S. 2459, LEXinform 0950671. 

 



 
 

JANUAR | FEBRUAR 2017 3 

Haushaltsnahe Dienstleistungen 
 

Fiskus erweitert Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen 

Das Bundesfinanzministerium überarbeitete sein 

Anwendungsschreiben vom 9.11.2016 zur 

Steuerermäßigung bei Aufwendungen für 

haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und für 

die Inanspruchnahme haushaltsnaher 

Dienstleistungen und erweitert die Möglichkeiten der 

steuerlichen Anerkennung solcher Leistungen. 

Insbesondere werden zwischenzeitlich ergangene 

Ent-scheidungen des Bundesfinanzhofs aufgegriffen 

und entsprechend berücksichtigt. Im Wesentlichen 

geht es dabei um Folgendes:  

 

 Der Begriff „im Haushalt“ kann künftig auch das 

angrenzende Grundstück umfassen, sofern die 

haushaltsnahe Dienstleistung oder die 

Handwerkerleistung dem eigenen Grundstück 

dienen. Somit können z. B. Lohnkosten für den 

Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen vor dem 

eigenen Grundstück berücksichtigt werden. 

 Hausanschlusskosten an die Ver- und 

Entsorgungsnetze können unter weiteren 

Voraussetzungen im Rahmen der 

Steuerermäßigung ebenso begünstigt sein.  

 Die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion 

einer Anlage stellt ebenso eine 

Handwerkerleistung – wie die Beseitigung eines 

bereits eingetretenen Schadens oder 

Maßnahmen zur vorbeugenden 

Schadensabwehr – dar. Somit können künftig – 

in allen offenen Fällen – z. B. die 

Dichtheitsprüfungen von Abwasserleitungen, 

Kontrollmaßnahmen des TÜVs bei Fahrstühlen 

oder auch die Kontrolle von Blitzschutzanlagen 

begünstigt sein. 

 Für ein mit der Betreuungspauschale 

abgegoltenes Notrufsystem, das innerhalb einer 

Wohnung im Rahmen des „Betreuten Wohnens“ 

Hilfeleistung rund um die Uhr sicherstellt, kann 

ebenfalls die Steuerermäßigung in Anspruch 

genommen werden. 

 Auch Tierfreunde, die ihr Haustier zu Hause 

versorgen und betreuen lassen, werden in 

Zukunft von dem Steuervorteil profitieren, da 

Tätigkeiten wie das Füttern, die Fellpflege, das 

Ausführen und die sonstige Beschäftigung des 

Tieres als haushaltsnahe Dienstleistungen 

anerkannt werden können. 

 

BMF-Schr. v. 9.11.2016 – IV C 8 – S 2296-b/07/10003 :008 (DW20170109)  

 

 

Rechengrößen 2017 
 

Beitragsbemessungsgrenzen und Sachbezugswerte 2017 

Mit den neuen Rechengrößen in der 

Sozialversicherung werden die für das 

Versicherungsrecht sowie für das Beitrags- und 

Leistungsrecht in der Sozialversicherung 

maßgebenden Grenzen bestimmt.  

 

Für das Jahr 2017 gelten folgende Rechengrößen: 

 

 Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich 

krankenversicherungspflichtig, wenn sie im Jahr 

mehr als 57.600 € bzw. im Monat mehr als 

4.800 € verdienen. 

 Die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 

werden von jährlich höchstens 52.200 € bzw. von 

monatlich höchstens 4.350 € berechnet. 

 Die Bemessungsgrenze für die Renten- und 

Arbeitslosenversicherung beträgt 76.200 € alte 

Bundesländer (aBL) bzw. 68.400 € neue 

Bundesländer (nBL) im Jahr. 

 Die Renten- und Arbeitslosen-

versicherungsbeiträge werden von höchstens 

6.350 € (aBL) bzw. 5.700 € (nBL) monatlich 

berechnet. 

 Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ist 

auf 2.975 € (aBL)/2.660 € (nBL) monatlich, also 

35.700 € (aBL)/31.920 € (nBL) jährlich 

festgelegt. 

 Die Geringfügigkeitsgrenze liegt weiterhin bei 

450 € monatlich.  

 

Der Beitragssatz für die Krankenversicherung beträgt 

weiterhin 14,6 % (zzgl. individueller Zusatzbeitrag je 

nach Krankenkasse). Der Beitragssatz für die 

Pflegeversicherung erhöht sich um 0,2 

Prozentpunkte von 2,35 auf 2,55 % und 

entsprechend bei Kinderlosen, die das 23. 

Lebensjahr bereits vollendet haben, auf 2,8 %. Der 

Rentenversicherungsbeitragssatz bleibt stabil bei 

18,7 % und der Beitragssatz für die 

Arbeitslosenversicherung bei 3 %. 

 

Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und 

Arbeitslosenversicherung sind i. d. R. je zur Hälfte 

vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen. 

Erheben die Krankenkassen einen Zusatzbeitrag, ist 

dieser allein vom Arbeitnehmer zu übernehmen. 

Auch der Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung 

für Kinderlose (0,25 %) ist vom Arbeitnehmer allein 

zu tragen. Ausnahmen gelten für das Bundesland 

Sachsen. Der Arbeitnehmer trägt hier 1,775 % (bzw. 

kinderlose Arbeitnehmer nach Vollendung des 23. 

Lebensjahres 2,025 %) und der Arbeitgeber 0,775 % 

des Beitrags zur Pflegeversicherung. 

 

SACHBEZUGSWERTE:  

Der Wert für Verpflegung erhöht sich ab 2017 von 

236 € auf 241 € monatlich (Frühstück 51 €, Mittag- 

und Abendessen je 95 €). Demzufolge beträgt der 

Wert für ein Mittag- oder Abendessen 3,17 € und für 

ein Frühstück 1,70 €.  

 

Der Wert für die Unterkunft verbleibt bei 223 €. Bei 

einer freien Wohnung gilt grundsätzlich der 

ortsübliche Mietpreis. Besonderheiten gelten für die 

Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt bzw. für 

Jugendliche und Auszubildende und bei Belegung 

der Unterkunft mit mehreren Beschäftigten. 

 

Bundesregierung PM v. 12.10.2016 (DW20170102) 
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Kein Sonderausgabenabzug 
 

Selbst getragene Krankheitskosten 

Krankheitskosten, die ein Steuerpflichtiger selbst 

trägt, sind nicht als Sonderausgaben abziehbar, 

wenn er mit seiner privaten Krankenversicherung 

einen entsprechenden Selbstbehalt vereinbart. Das 

entschied der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 

1.6.2016. 

In der Praxis wird häufig ein 

Krankenversicherungsschutz vereinbart, für den 

aufgrund entsprechender Selbstbehalte geringere 

Versicherungsbeiträge zu zahlen sind. Im vom BFH 

entschiedenen Fall versuchte ein Steuerpflichtiger 

daher, die von ihm getragenen krankheitsbedingten 

Aufwendungen als Sonderausgaben anzusetzen. 

Nach Auffassung des BFH stellt die Selbstbeteiligung 

keine Gegenleistung für die Erlangung des 

Versicherungsschutzes dar. Die selbst getragenen 

Krankheitskosten können als außergewöhnliche 

Belastungen steuerlich angesetzt werden. Da im 

Praxisfall aber die Aufwendungen die zumutbare 

Eigenbelastung wegen der Höhe der Einkünfte des 

Steuerpflichtigen nicht überschritten hätten, kommt 

ein Abzug nicht in Betracht. 

 

BFH-PM Nr. 69/2016 v. 2.11.2016, BFH-Urt. v. 1.6.2016 – X R 43/14 

(DW20170103) 

 

 

Basiskranken- und Pflegeversicherung 
 

Erstattete Krankenversicherungsbeiträge mindern 
Sonderausgabenabzug 

Der Bundesfinanzhof stellt in 3 Entscheidungen vom 

6.7.2016 und 3.8.2016 fest, dass erstattete Beiträge 

zur (privaten) Basiskranken- und Pflegeversicherung 

mit den in demselben Veranlagungsjahr gezahlten 

Beiträgen verrechnet werden müssen. Dabei spielt es 

keine Rolle, ob und in welcher Höhe die erstatteten 

Beiträge im Jahr ihrer Zahlung abgezogen werden 

konnten. 

 

Nach der Entscheidung muss eine 

Beitragsverrechnung auch dann vorgenommen 

werden, wenn die erstatteten Beiträge im Jahr ihrer 

Zahlung nur beschränkt abziehbar waren. An der 

Verrech-nung von erstatteten mit gezahlten 

Sonderausgaben habe sich durch das 

Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung 

nichts geändert. Für die Gleichartigkeit der 

Sonderausgaben als Verrechnungsvoraussetzung 

sind die steuerlichen Auswirkungen nicht zu 

berücksichtigen. Die Änderung der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen führt auch dann zu keinem 

anderen Ergebnis, wenn aufgrund der Neuregelung 

die Sonderausgaben nicht mehr beschränkt, sondern 

unbeschränkt abziehbar sind. 

ANMERKUNG:  

Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse im Rahmen 

eines Bonusprogramms dem Krankenversicherten 

die von ihm getragenen Kosten für 

Gesundheitsmaßnahmen, mindern diese Zahlungen 

nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 

(BFH) vom 1.6.2016 nicht die als Sonderausgaben 

abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge. 

 

BFH-PM Nr. 65/2016 v. 12.10.2016, BFH-Urt. v. 6.7.2016 – X R 6/14, X R 22/14 

u. X R 35/15 v. 3.8.2016 (DW20161204) 

 

 

KAPITALAUSSTATTUNG VON GMBHS WIRD VERBESSERT 

 

Der Bundesrat hat am 16.12.2016 dem 

„Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der 

steuerlichen Verlustverrechnung bei 

Körperschaften“ zugestimmt. Damit werden die 

Rahmenbedingungen für die Kapitalausstattung 

von GmbHs verbessert. Vor allem junge 

Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen 

werden – durch Verbesserung ihrer Finanzierungs-

möglichkeiten – profitieren. 

 

Seit 2008 ist die Nutzung von Verlustvorträgen 

nach einem Gesellschafterwechsel (Mantelkauf) 

eingeschränkt. Künftig wird die steuerliche 

Verrechnung von Verlusten bei Körperschaften 

neu ausgerichtet. Unternehmen, die für ihre 

Finanzierung auf die Neuaufnahme oder den 

Wechsel von Anteilseignern angewiesen sind,  

 

 

können jetzt nicht genutzte Verluste bei 

Anteilserwerben unter bestimmten Voraus-

setzungen (sog. schädlicher Beteiligungserwerb) 

auf Antrag weiterhin steuerlich berücksichtigen, 

sofern sie denselben Geschäftsbetrieb nach einem 

Anteilseigner-wechsel fortführen. 

 

Inwieweit ein Geschäftsbetrieb unverändert bleibt, 

wird nach qualitativen Merkmalen beurteilt. Diese 

sind insbesondere die angebotenen 

Dienstleistungen oder Produkte, der Kunden- und 

Lieferantenkreis, die bedienten Märkte und die 

Qualifikation der Arbeitnehmer. Damit ein 

fortführungsgebundener Verlustvortrag erhalten 

bleibt, muss ein seit der Gründung oder seit 

mindestens 3 Jahren bestehender Geschäftsbetrieb 

unverändert bestehen bleiben: 

 

 

 Er darf demnach nicht ruhend gestellt werden, 

 nicht einer andersartigen Zweckbestimmung 

zugeführt und 

 kein zusätzlicher Geschäftsbetrieb 

aufgenommen werden, 

 die Körperschaft darf sich nicht an einer 

Mitunternehmerschaft beteiligen, 

 die Körperschaft darf kein Organträger werden 

und 

 in die Körperschaft dürfen keine 

Wirtschaftsgüter unterhalb des gemeinen 

Wertes eingebracht werden. 

 

Das Gesetz tritt rückwirkend zum 1.1.2016 in Kraft. 

Der Antrag kann erstmals für nach dem 31.12.2015 

erfolgende Beteiligungserwerbe gestellt werden. 

 

BR Drs. 719/16 v. 2.12.2016 (DW20170213) 
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Elektronische Registrierkasse 
 

Gesetz gegen Steuerbetrug an Ladenkassen nunmehr 

verabschiedet 

Der Bundesrat stimmte dem „Gesetz zum Schutz vor 

Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ 

in seiner Sitzung am 16.12.2016 zu. Damit wird die 

Wirtschaft verpflichtet, die Umstellung von 

elektronischen Registrierkassen auf ein 

fälschungssicheres System vorzunehmen. 

 

TECHNISCHE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN:  

Elektronische Aufzeichnungssysteme sind durch 

technische Sicherheitseinrichtung zu schützen. Die 

elektronischen Grundaufzeichnungen sind einzeln, 

vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und 

unveränderbar aufzuzeichnen (Einzelaufzeich-

nungspflicht) und müssen auf einem 

Speichermedium gesichert und verfügbar gehalten 

werden. Die Aufzeichnungssysteme sind ab 2020 

durch eine zertifizierte Sicherheitseinrichtung zu 

schützen, sodass eine Löschung von Umsätzen 

nicht mehr möglich ist. Die technischen 

Anforderungen definiert und zertifiziert das 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

(BSI). 

 

QUITTUNGEN WERDEN PFLICHT:  

Es wird eine Pflicht zur Ausgabe von Quittungen an 

die Kunden eingeführt. Aus Gründen der 

Praktikabilität und Zumutbarkeit können sich jedoch 

Unternehmen, die Waren an eine Vielzahl von nicht 

bekannten Personen verkaufen, von der 

„Belegausgabepflicht“ – auf Antrag beim Finanzamt 

– befreien lassen. 

 

UNANGEMELDETE KASSENKONTROLLEN:  

Ab 2018 wird die sog. Kassen-Nachschau 

eingeführt. Sie stellt ein eigenständiges Verfahren 

zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher 

Sachverhalte unter anderem im Zusammenhang mit 

der ordnungsgemäßen Erfassung von 

Geschäftsvorfällen mittels elektronischer 

Aufzeichnungssysteme dar. Eine Nachschau erfolgt 

ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer 

Außenprüfung, um möglichen Steuerbetrug zeitnah 

aufklären zu können. 

 

ÜBERGANGSFRISTEN FÜR DIE WIRTSCHAFT:  

Die neuen Voraussetzungen gelten für alle, die 

elektronische Kassensysteme nutzen. Die Wirtschaft 

wird bis Ende 2019 verpflichtet, ihre Systeme 

entsprechend umzurüsten. 

 

BITTE BEACHTEN SIE!  

Bereits mit Schreiben vom 26.11.2010 nahm das 

Bundesfinanzministerium zur Aufbewahrung der 

mittels Registrierkassen, Waagen mit 

Registrierkassenfunktion, Taxametern und 

Wegstreckenzählern erfassten Geschäftsvorfälle 

Stellung. Danach müssen alle steuerlich relevanten 

Einzeldaten einschließlich der mit einer 

Registrierkasse erzeugten Rechnungen 

unveränderbar und vollständig aufbewahrt werden. 

Eine Verdichtung ist ebenso unzulässig wie eine 

Aufbewahrung ausschließlich in ausgedruckter 

Form. Ab dem 1.1.2017 gilt dann auch die 

Einzelaufzeichnungspflicht. 

 

ANMERKUNG - OFFENE LADENKASSE:  

Sollten Sie keine Registrierkasse, sondern eine 

offene Ladenkasse in Verbindung mit einem 

täglichen Zählprotokoll führen, gelten diese 

Anforderungen nicht. Eine „Flucht“ in die offene 

Ladenkasse ist jedoch nur bedingt eine Überlegung, 

denn die Anforderungen an eine ordnungsgemäße 

Kassenführung sind auch beim Einsatz von offenen 

Ladenkassen grundsätzlich zu beachten. Prinzipiell 

ist auch bei einer offenen Ladenkasse die 

Aufzeichnung eines jeden einzelnen 

Handelsgeschäftes mit ausreichender Bezeichnung 

des Geschäftsvorfalls erforderlich. Nur wenn Waren 

von geringem Wert an eine unbestimmte Vielzahl 

nicht feststellbarer Personen verkauft werden, muss 

die Pflicht zur Einzelaufzeichnung nicht erfüllt 

werden. 

 

SCHÄTZUNGEN DROHEN:  

Entsprechen die Kassen nicht den Anforderungen 

der Finanzverwaltung, drohen Schätzungen, die i. d. 

R. nicht zugunsten der Steuerpflichtigen ausfallen, 

bis hin zur Einleitung von Steuerstrafverfahren! 

 

SANKTIONIERUNG VON VERSTÖSSEN:  

Verstöße sollen mit einer Geldbuße von bis zu 

25.000 € geahndet werden können. Das gilt ab dem 

1.1.2020. 

 

BESONDERE ÜBERGANGSFRIST:  

Wurden Registrierkassen nach dem 25.11.2010 und 

vor dem 1.1.2020 angeschafft, die den 

Anforderungen des BMF-Schreibens vom 

26.11.2010 entsprechen und die bauartbedingt nicht 

aufrüstbar sind, sodass sie die neuen Anforderungen 

der Abgabenordnung nicht erfüllen, dürfen diese 

längstens bis zum 31.12.2022 weiter verwendet 

werden. 

 

BR-PM v. 16.12.2016, BR-Drs. 764/16 (Beschluss) v. 16.12.2016 

(DW20170207) 

 

 

 

„Häusliches Arbeitszimmer“ 
 

Arbeitszimmer mit Büromöbeln und Küchenzeile steuerlich 

nicht anzuerkennen 

Die steuerliche Anerkennung von sog. „häuslichen 

Arbeitszimmern“ wird häufig verworfen, wenn 

bestimmte Mindestanforderungen nicht erfüllt sind. 

So hatte sich der Bundesfinanzhof in seiner 

Entscheidung vom 8.9.2016 erneut mit dem Thema 

zu befassen. 

In dem entschiedenen Fall nutzte ein 

Steuerpflichtiger einen Teil der Wohnung mit 

offenem Wohn- und Küchenbereich auch als 

„Arbeitszimmer“. Dafür setzte er in seiner  

Gewinnermittlung die anteilige Miete und 

Nebenkosten für den von ihm als Büro genutzten 

Bereich als Betriebsausgaben zum Abzug an. Das 

Finanzamt und dem folgend das Finanzgericht 

erkannten diese Aufwendungen nicht als 

Betriebsausgaben an. Dem folgte auch der 

Bundesfinanzhof. 

 

Aufwendungen für einen in die häusliche Sphäre 

eingebundenen Raum, der sowohl zur Erzielung von 

Einnahmen als auch zu privaten Wohnzwecken 

eingerichtet ist und entsprechend genutzt wird, 

können nach der Entscheidung weder insgesamt 

noch anteilig als Betriebsausgaben 

berücksichtigt werden. 

 

BFH-Urt. v. 8.9.2016 – III R 62/11 (DW20170216) 
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Rechnungen 
 

Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung 

 

Der Bundesfinanzhof übernimmt mit seiner 

Entscheidung vom 20.10.2016 die Auffassung des 

Europäischen Gerichtshofs aus dessen Urteil vom 

15.9.2016, wonach die Berichtigung einer Rechnung 

des Unternehmers für eine von ihm erbrachte 

Leistung auf den Zeitpunkt der ursprünglichen 

Rechnungsausstellung zurückwirkt. Mit dieser 

Entscheidung gibt er seine bisherige 

Rechtsprechung auf und richtet sich damit 

gleichzeitig gegen die derzeitige Auffassung der 

Finanzverwaltung. 

 

Sie ist für Unternehmer, die trotz formaler 

Rechnungsmängel den Vorsteuerabzug aus 

bezogenen Leistungen in Anspruch nehmen, von 

großer Bedeutung. Sie hatten bislang bei späteren 

Beanstandungen – z. B. nach einer Betriebsprüfung 

– selbst im Fall einer Rechnungsberichtigung 

Steuernachzahlungen für das Jahr des ursprünglich 

in Anspruch genommenen Vorsteuerabzugs zu 

leisten. Die Steuernachzahlung war zudem im 

Rahmen der sog. Vollverzinsung mit 6 % jährlich zu 

verzinsen. Beides entfällt nunmehr. 

 

 

Im entschiedenen Fall hatte eine Steuerpflichtige 

den Vorsteuerabzug aus Rechnungen eines 

Rechtsanwalts in Anspruch genommen, die nur auf 

einen nicht näher bezeichneten „Beratervertrag“ 

Bezug nahmen. Weitere Rechnungen hatte ihr eine 

Unternehmensberatung ohne weitere Erläuterung 

für „allgemeine wirtschaftliche Beratung“ und 

„zusätzliche betriebswirtschaftliche Beratung“ erteilt. 

Das Finanzamt ging davon aus, dass die 

Rechnungen keine „ordnungsgemäße 

Leistungsbeschreibung“ enthielten. 

 

ANMERKUNG:  

Damit der Rechnungsberichtigung Rückwirkung 

zukommt, muss das Ausgangsdokument allerdings 

über bestimmte Mindestangaben verfügen (die im 

entschiedenen Fall vorlagen). Die Berichtigung kann 

zudem bis zum Schluss der letzten mündlichen 

Verhandlung vor dem Finanzgericht erfolgen. 

 

BFH-PM Nr. 77/2016 v. 21.12.2016, BFH-Urt. v. 20.10.2016, V R 26/15, EuGH-

Urt. Rechtssache Senatex vom 15.9.2016 C-518/14 (DW20170209) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhaltungsaufwand bei Vermietung und Verpachtung 
 

Aufwendungen für die Erneuerung einer Einbauküche bei 

Vermietung 

Der Bundesfinanzhof hatte in der Vergangenheit die 

Auffassung vertreten, dass die in einer Einbauküche 

verbaute Spüle als Gebäudebestandteil anzusehen 

ist und dass dies auch für den Küchenherd gilt. 

Danach waren Aufwendungen für die Erneuerung 

dieser Gegenstände als Erhaltungsaufwand bei 

Vermietung und Verpachtung steuerlich sofort 

abziehbar. Nunmehr macht er in seiner Entscheidung 

vom 3.8.2016 eine Kehrtwende und geht davon aus, 

dass Spüle und Kochherd keine unselbstständigen 

Gebäudebestandteile mehr sind. Er begründet dies 

mit der geänderten Ausstattungspraxis. Danach sind 

die einzelnen Elemente einer Einbauküche ein 

eigenständiges und zudem einheitliches 

Wirtschaftsgut mit einer Nutzungsdauer von 10 

Jahren. 

Die Aufwendungen für die komplette Erneuerung 

einer Einbauküche (Spüle, Herd, Einbaumöbel und 

Elektrogeräte) in eine vermietete Immobilie sind 

daher nicht sofort als Werbungskosten bei den 

Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 

abziehbar, sondern nur im Wege der Abschreibung 

(über 10 Jahre) steuerlich zu berücksichtigen. 

 

BFH-PM Nr. 74/2016 v. 7.12.2016, BFH-Urt. v. 3.8.2016 – IX R 14/15 

(DW20170203) 

 

 

 

Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten 
 

Steuerliche Behandlung betrieblich und beruflich veranlasster 

Auslandsreisen ab 01.01.2017 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat mit Schreiben 

vom 14.12.2016 die Pauschbeträge für 

Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungs-

kosten für beruflich und betrieblich veranlasste 

Auslandsdienstreisen ab 1.1.2017 bekannt gemacht. 

Diese finden Sie auf der Internetseite des BMF unter: 

www.bundesfinanzministerium.de und dort unter 

Service  BMF-Schreiben. Für die in der 

Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für 

Luxemburg geltende Pauschbetrag, für nicht erfasste 

Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für 

das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend. 

 

BITTE BEACHTEN SIE!  

Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind 

ausschließlich in den Fällen der Arbeitgebererstattung 

anwendbar. Für den Werbungskostenabzug sind nur 

die tatsächlichen Übernachtungskosten maßgebend; 

dies gilt entsprechend für den Betriebsausgaben-

abzug. 

 

BMF-Schr. v. 14.12.2016 – IV C 5 – S 2353/08/10006:007 (DW20170221) 
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RÜCKABWICKLUNG VON 

BETEILIGUNGEN AN SOG. 

„SCHROTTIMMOBILIEN“ 

Mieter / Vermieter 
 

Wahl eines WEG-Verwalters ohne 

Festlegung des Zeitraums ist unwirksam 
 

Die Entscheidungen des Bundesfinanzhofs (BFH) 

vom 6.9.2016 sind für zahlreiche Anleger von 

Bedeutung, die sich an geschlossenen 

Immobilienfonds beteiligt und in der Folge von 

Schadensersatzprozessen wegen Prospekthaftung 

von der Beteiligung wieder getrennt haben. Darin 

stellt er fest, dass Zahlungen bei der 

Rückabwicklung von Immobilienfonds mit 

„Schrottimmobilien“ in ein steuerpflichtiges 

Veräußerungsentgelt und eine nicht steuerbare 

Entschädigungsleistung aufteilbar sind. 

 

In den entschiedenen Fällen hatten sich die 

Steuerpflichtigen an geschlossenen 

Immobilienfonds beteiligt, die nicht werthaltige 

Immobilien enthielten und die zugesagten Erträge 

nicht erwirtschaften konnten. Das betroffene 

Kreditinstitut bot aufgrund diverser Klagen den 

Beteiligten an, die Beteiligungen wieder 

zurückzunehmen, wenn sie ihre 

Schadensersatzklagen verwerfen und auf die 

Geltendmachung weiterer Ansprüche verzichteten. 

Die Steuerpflichtigen machten von dem Angebot 

Gebrauch und erhielten für die Übertragung ihres 

Anteils jeweils eine als „Kaufpreis“ bezeichnete 

Zahlung. Die Finanzämter gingen jeweils von 

steuerbaren Veräußerungsgewinnen aus. 

 

Der BFH sieht das anders. Zwar handele es sich bei 

den Rückerwerben der Beteiligungen um private 

Veräußerungsgeschäfte. Die gezahlten Beträge 

sind aber auch für andere Verpflichtungen, nämlich 

zugleich als Entgelt für den Verzicht auf 

Schadensersatzansprüche aus deliktischer und 

vertraglicher Haftung und die Rücknahme der 

Schadensersatzklagen, gezahlt worden. Insoweit 

müsse das Entgelt aufgeteilt werden. 

 

BFH-PM Nr. 75/2016 v. 14.12.2016, BFH-Urt. v. 6.9.2016, IX R 44/14, IX R 

45/14 und IX R 27/15 (DW20170205) 

 

 

Wird anlässlich der Wahl eines Verwalters für eine 

Wohnungseigentümergemeinschaft der Zeitraum für 

die Bestellung nicht festgelegt, ist der Beschluss der 

Eigentümergemeinschaft zu unbestimmt und damit 

anfechtbar. Dies hat das Amtsgericht Lemgo 

entschieden. 

 

Ein Wohnungseigentümer hatte den Beschluss zur 

Wahl des Verwalters mit der Begründung 

angefochten, dass die Verwalterwahl wegen der nicht 

festgelegten Dauer der Verwalterbestellung fehlerhaft 

gewesen sei. 

 

Das Gericht gab ihm Recht. Eine Auslegung von 

Beschlüssen der Eigentümergemeinschaft ist zwar 

grundsätzlich möglich. Aufgrund des Interesses des 

Rechtsverkehrs, die durch die Beschlussfassung 

eintretenden Rechtswirkungen anhand der  

 

 

Beschlussformulierung feststellen zu können, sind 

Beschlüsse jedoch aus sich heraus, also objektiv und 

normativ auszulegen. Weitere Umstände eines 

protokollierten Beschlusses dürfen daher nur 

herangezogen werden, wenn sie nach den 

besonderen Verhältnissen des Einzelfalls für 

jedermann ohne weiteres erkennbar sind, z. B. weil sie 

sich aus dem weiteren Versammlungsprotokoll 

ergeben. 

 

Aus dem Versammlungsprotokoll ließen sich nach 

Meinung des Gerichts keine Anhaltspunkte zur Dauer 

der Verwalterbestellung entnehmen. Der Wille der 

Gemeinschaft bei der Beschlussfassung sei folglich 

unklar geblieben. Der Beschluss ist somit nicht 

eindeutig und damit anfechtbar. 

 

AG Lemgo, Urt. v. 01.08.2016, 16 C 28/15. 

 

 

Anschaffungsnahe Herstellungskosten 
 

Austausch von Heizkörpern 
 

Zu den nur abschreibungsfähigen Herstellungs-

kosten eines Gebäudes gehören die Aufwendungen 

für Instandsetzungs- und Modernisierungs-

maßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach der 

Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden, 

wenn diese Aufwendungen ohne die Umsatzsteuer 

15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes 

übersteigen. Zu diesen sog. anschaffungsnahen 

Herstellungskosten gehören nicht die Aufwendungen 

für bestimmte Erweiterungen des Gebäudes und die 

Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich 

üblicherweise anfallen. 

 

Der Austausch von Heizkörpern gehört nach einem 

Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf nicht zu den 

jährlich üblicherweise anfallenden Erhaltungsarbeiten. 

Sie sind bei der Ermittlung der maßgeblichen 15 % 

Grenze einzubeziehen. Das Finanzgericht stellt ferner 

klar, dass auch Aufwendungen für die Beseitigung 

schon bei Erwerb vorhandener verdeckter Mängel bei 

der Ermittlung zu berücksichtigen sind. Das gleiche gilt 

für nach dem Erwerb auftretende altersübliche Defekte 

des Gebäudes. 

 

FG Düsseldorf, Urt. v. 30.08.2016, 10 K 398/15, (rkr.), EFG 2016, S. 1774, 

LEXinform 5019453 
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Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)  
 

15.02.2017 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
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Sozialversicherungsbeiträge 

 

KANZLEI CHAM 

Goethestraße 8 | 93413 Cham 

Telefon:    09971 8519-0 

Telefax:    09971 8519-19 

eMail:       cham@jgp.de 

Website:   www.jgp.de 

 

Amtsgericht Regensburg: PR 89 

Sitz: Cham 

 

ZUSTÄNDIGE KAMMER 

Steuerberaterkammer Nürnberg 

Dürrenhofstraße 4 | 90402 Nürnberg 

www.steuerberaterkammer-nbg.de 

 

Rechtsanwaltskammer Nürnberg 

Fürther Straße 115 | 90429 Nürnberg 

www.rak-nbg.de 

 

Wirtschaftsprüfer-Kammer Berlin 

Rauchstraße 26 | 10787 Berlin 

www.wpk.de 

 

KANZLEI KELHEIM 

Pfarrhofgasse 2 | 93309 Kelheim 

Telefon:    09441 6765-0 

Telefax:    09441 6765-20 

eMail:       info@ra-sedlmaier.de 

 

KANZLEI VIECHTACH 

Schmidstraße 16 | 94234 Viechtach 

Telefon:    09942 9471-0 

Telefax:    09942 9471-10 

eMail:       viechtach@jgp.de 

Website:   www.jgp.de 

 

 

 

 

ZUSTÄNDIGE KAMMER 

Steuerberaterkammer München 

Nederlinger Straße 9 | 80638 München 

www.stbk-muc.de 

 

Rechtsanwaltskammer München 

Tal 33 | 80331 München 

www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de 

 
 

 

 

 

KANZLEI REGENSBURG 

Brunnstraße 27 | 93053 Regensburg 

Telefon:    0941 9459 121 

Telefax:    0941 9459 1299 

eMail:       regensburg@jgp.de 

 

BASISZINSSATZ (§ 247 Abs. 1 BGB) 
 

seit 01.07.2016 

01.01.2015 – 30.06.2016 

01.07.2014 – 31.12.2014 

 

=  - 0,88 % 

=  - 0,83 % 

=  - 0,73 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter 

www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 

VERZUGSZINSSATZ (§ 288 BGB) 
 

Rechtsgeschäft mit Verbraucher: 

 

Rechtsgeschäft mit Nichtverbraucher:  

 abgeschlossen bis 28.07.2014: 
 abgeschlossen ab 29.07.2014: 
 

 

Basiszinssatz + 5-%-Punkten 

 

 

Basiszinssatz + 8-%-Punkten 

Basiszinssatz + 9-%-Punkten 

zzgl. 40 € Pauschale 

 

VERBRAUCHERPREISINDEX 

 

2010 = 100 

 

2016 

November = 108,0; Oktober = 107,9; September = 107,7; August = 107,6;  

Juli = 107,6; Juni = 107,3; Mai = 107,2; April = 106,9; März = 107,3;  

Februar = 106,5; Januar = 106,1; 

 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
 

 
Partner in Tschechien und der Slowakei 

 
 

TSCHECHISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
Prag, Pilsen, Pisek 
www.cdspraha.cz 

SLOWAKISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
Bratislava 
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